
469

Amtsblatt 32/20. November 2017

B 1207 B

Inhalt Seite

Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung  
der Hundesteuer in der Landeshauptstadt
München (Hundesteuersatzung)  
vom 3. November 2017 469

Bekanntmachung
Bauleitplanverfahren
hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2  
des Baugesetzbuches (BauGB)
Stadtbezirk 3 Maxvorstadt
Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2126
Königinstraße (östlich), Veterinärstraße (nördlich),
Englischer Garten (westlich)
-  Entwicklungscampus Königinstraße – Umstrukturierung des 

Areals der Tierärztlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-
Universität -                                                                         470

St.-Veit-Str. 46  
(Gemarkung: Berg am Laim Fl.Nr.: 265/4)
Schulbauoffensive
– Neubau einer Grundschule mit Zweifach-Sporthalle  
und Tiefgarage – VORBESCHEID
Aktenzeichen: 602-1.7-2017-6580-32
Öffentliche Bekanntmachung
des Vorbescheids gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 470

Gustav-Schwab-Str. 15  
(Gemarkung: Berg am Laim Fl.Nr.: 28/6)
Neubau einer Wohnanlage (21 WE) mit Tiefgarage – TEKTUR 
zu 1.2-2017-5426-32 (hier: Vergrößerung Gebäudemaße)
Aktenzeichen: 602-1.202-2017-22024-32
Öffentliche Bekanntmachung
der Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 471

Jahresabschluss der Sterbe-Unterstützungs-Vereinigung der 
Beschäftigten der Stadt München zum 31.12.2016 472

Bekanntmachung
Planfeststellung nach § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) 
für das Vorhaben Lärmsanierung München West II, Bahn-km 
8,000 bis 9,100 der Strecke 5503 München-Augsburg und 
Bahn-km 2,700 bis 3,163 der Strecke 5524 Abzweig München 
Kanal in der Landeshauptstadt München 476

Bekanntmachung
der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Landeshauptstadt  
München für das Haushaltsjahr 2017 477

Bekanntmachung des Termins  
für die Sitzung des Wahlausschusses am 12.01.2018  
zur Feststellung des Ergebnisses  
der Wahl der 11. Münchner Seniorenvertretung 479

Natura 2000 – Gebiet „Heideflächen und Lohwälder  
nördlich von München (7735-371) 
Termin zur Öffentliche Einsichtnahme  
des fertiggestellten Managementplans 479

Bekanntmachung
der Ergebnisse des Bürgerentscheides vom 05.11.2017
„Raus aus der Steinkohle!“
in der Landeshauptstadt München  479

Straßenbenennung im 3. Stadtbezirk Maxvorstadt 480

Aufgebot verlorengegangener Sparkassenbücher 480

Kraftloserklärung verlorengegangener Sparkassenbücher 481

Nichtamtlicher Teil

Buchbesprechungen 481 

Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung 
der Hundesteuer in der Landeshauptstadt
München (Hundesteuersatzung)

vom 3. November 2017

Die Landeshauptstadt München erlässt auf Grund von Art. 22 
Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO)  
in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBI. 
S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
13.12.2016 (GVBI. S. 335) und Art. 3 Abs. 1 des Kommunal-
abgabengesetzes (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 04.04.1993 (GVBI. S. 264, BayRS 2024-1-I), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 13.12.2016 (GVBI. S. 351), folgende 
Satzung:

§ 1

Die Satzung über die Erhebung der Hundesteuer in der Lan-
deshauptstadt (Hundesteuersatzung) vom 18.12.1996 (MüABI. 
S. 567), zuletzt geändert durch Satzung vom 09.04.2014 
(MüABI. S. 434), wird wie folgt geändert:

1. § 3 wird wie folgt geändert:
a)  In Absatz 3 Buchstabe b Satz 1 wird das Wort „verendet“ 

durch das Wort „verstirbt“ ersetzt.
b)  In Absatz 3 Buchstabe b Satz 2 wird das Wort „verendeten“ 

durch das Wort „verstorbenen“ ersetzt.

2. § 6c wird aufgehoben.

3. In § 7 Abs. 2 wird das Wort „verendet“ durch das Wort „ver-
storben“ ersetzt.
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Bibliotheksbau. Das Konzept sieht drei Gebäude an der Kö-
niginstraße sowie sechs Gebäude im hinteren Teil des Grund-
stückes vor. Die geplante Bebauung soll in vier Abschnitten 
erfolgen.  
Der erste Baustein des geplanten Physik-Campus, das soge-
nannte Nano-Institut, wird derzeit realisiert und soll 2019 fertig 
gestellt werden. 

Folgende Planungsziele sollen u.a. erreicht werden: 

–  Entwicklung eines städtebaulichen und landschaftsplaneri-
schen Gesamtkonzeptes für den zukünftigen Campus an 
der Königinstraße der LMU,

–  Schaffung und Sicherung von qualitätsvollen Grün- und 
Freiflächen für die künftigen Nutzerinnen und Nutzer,

–  stärkere Öffnung des Geländes und Sicherung einer Que-
rungsmöglichkeit für die Allgemeinheit durch das Gelände 
mit Anschluss an die Schackstraße und an das bestehende 
Wegenetz des Englischen Gartens,

–  stadtverträgliche Abwicklung des Verkehrs,
–  Ausbildung einer ,Grünen Terrasse‘ im Bereich der südlichen 

Hangkante als Aufenthaltsbereich mit hoher Qualität,
–  Erhalt des schützenswerten Baumbestandes, wo möglich.

Die Verwaltung ist beauftragt, zu prüfen, ob der Bebauungs-
plan im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufge-
stellt werden kann.

München, 7. November 2017 Referat für Stadtplanung
  und Bauordnung

Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheids gem. 
Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Anwesen: St.-Veit-Str. 46, Fl.Nr. 265/4, 
Gemarkung Berg am Laim
Schulbauoffensive
– Neubau einer Grundschule mit Zweifach-Sporthalle und 
Tiefgarage – VORBESCHEID

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 03.11.2017, Az. 602-1.7-2017-6580-32, wurde 
der Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Den Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Vorbe-
scheids zuzustellen. Nachdem sich die Nachbargrundstücke 
im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird 
die erforderliche Zustellung durch öffentliche Bekanntma-
chung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekannt-
machung im Amtsblatt der Landeshauptstadt München als 
bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Vorbescheidsverfahren 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukommission, 
Blumenstraße 19, Zimmer 340, einsehen. Vereinbaren Sie 
dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse plan.ha4-lbk-
team32@muenchen.de bzw. Telefonnummer 2 33-2 45 97.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 München, 

§ 2

Diese Satzung tritt am 01.01.2018 in Kraft.

Der Stadtrat hat die Satzung am 18.05.2017 beschlossen.

München, 3. November 2017  Dieter Reiter
   Oberbürgermeister

Bekanntmachung

Bauleitplanverfahren
hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2  
des Baugesetzbuches (BauGB)

Stadtbezirk 3 Maxvorstadt

Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2126
Königinstraße (östlich),
Veterinärstraße (nördlich),
Englischer Garten (westlich)
– Entwicklungscampus Königinstraße – Umstrukturierung des 
Areals der Tierärztlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-
Universität –

Der Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung hat am  
25. Oktober 2017 beschlossen, für das vorgenannte Gebiet  
einen Bebauungsplan mit Grünordnung aufzustellen.

Der Umgriff umfasst eine Fläche von ca. 3,9 ha, die sich aus-
schließlich im Eigentum des Freistaates Bayern befindet. 

Die Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) beabsichtigt mittel-
fristig, alle veterinärmedizinischen Einrichtungen am Standort 
Königinstraße vollständig nach Oberschleißheim zu verlagern.
Das dadurch frei werdende Areal soll in Zukunft von der Fakul-
tät für Physik der LMU genutzt werden. 

Grundlage für die Neuplanung des Geländes mit dem „Ent-
wicklungscampus Königinstraße“ ist ein in den Jahren 2012/ 
2013 durchgeführter Realisierungswettbewerb mit städtebau-
lichem und landschaftsplanerischem Ideenteil. 
Das Konzept des 1. Preisträgers sieht einen Abriss der vorhan-
denen Gebäude entlang der Königinstraße vor. Davon aus-
genommen ist der Äskulap-Brunnen und der eingeschossige  
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schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage 
muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt München) 
und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift bei-
gefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Ab-
schriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

–  Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 (GVBl Nr. 
13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Widerspruchsverfahren 
im Bereich des Baurechts abgeschafft. Es besteht keine Mög-
lichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen.

–  Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elekt-
ronischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter 
www.vgh.bayern.de.

–  Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen die-
sen Vorbescheid hat keine aufschiebende Wirkung (§ 212 a 
Abs. 1 BauGB). 
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung der 
aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 Satz 1 
VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die Antragsgeg-
nerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt München) und den 
Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben 
werden. Gegebenenfalls soll die angefochtene Verfügung in 
Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Antrags-
schrift sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beige-
fügt werden. 
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landeshaupt-
stadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 VwGO).

–  Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten. 

München, 3. November .2017 Landeshauptstadt München
  Referat für Stadtplanung und 
  Bauordnung
  HA IV – Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Anwesen: Gustav-Schwab-Str. 15, Fl.Nr. 28/6,  
Gemarkung Berg am Laim

Neubau einer Wohnanlage (21 WE) mit Tiefgarage –  
TEKTUR zu 1.2-2017-5426-32 
(hier: Vergrößerung Gebäudemaße)

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 07.11.2017, Az. 602-1.202-2017-22024-32, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen/Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiungen  
erteilt.

Den Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bau-
genehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die  
vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mit-
eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadt-
planung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokalbaukom-
mission, Blumenstraße 19, Zimmer 340, einsehen. Vereinbaren 
Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse plan.ha4-
lbk-team32@muenchen.de bzw. Telefonnummer 2 33-245 97.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün-
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Kla-
ge muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

–  Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 (GVBl Nr. 
13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Widerspruchsverfahren 
im Bereich des Baurechts abgeschafft. Es besteht keine Mög-
lichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen.

–  Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elektro-
nischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter  
www.vgh.bayern.de.

–  Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung  
(§ 212 a Abs. 1 BauGB). 
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung der 
aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 Satz 1 
VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die Antragsgeg-
nerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt München) und den 
Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben 
werden. Gegebenenfalls soll die angefochtene Verfügung in 
Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Antrags-
schrift sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beige-
fügt werden. 
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landeshaupt-
stadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 VwGO).

–  Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten. 

München, 7. November 2017 Landeshauptstadt München
  Referat für Stadtplanung und 
  Bauordnung
  HA IV – Lokalbaukommission
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Jahresabschluss der Sterbe-Unterstützungs-Vereinigung der Beschäftigten 
der Stadt München zum 31.12.2016 

A K T I V A Geschäftsjahr Vorjahr
  € € € € 
A. Immaterielle Vermögens-

gegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Kapitalanlagen 

I. Sonstige Kapitalanlagen 
 1. Aktien, Investmentanteile 
  und andere nicht festver- 
 zinsliche Wertpapiere 501.406,74  0,00 

   
 2. Inhaberschuldverschrei- 
  bungen und andere festver- 

 zinsliche Wertpapiere 8.551.391,00  9.264.110,50  

 3. Hypotheken-, Grundschuld-  
 und Rentenschuldforderungen 0,00  0,00 

4. Sonstige Ausleihungen 
 a) Namensschuldverschrei- 
     bungen 8.350.000,00  7.350.000,00 

 5. Einlagen bei Kreditinstituten 1.179.000,00 18.581.797,74 1.861.911,03 18.476.021,53 
C. Forderungen 

I. Forderungen aus dem selbst 
 abgeschlossenen 
 Versicherungsgeschäft an: 
 1. Versicherungsnehmer 3.872,61  6.294,00 
II. Sonstige Forderungen 2.850,00 6.722,61 2.850,00 9.144,00 
D. Sonstige Vermögensgegen- 
 stände

I. Sachanlagen und Vorräte 23.890,03  23.366,42 
II. Laufende Guthaben bei Kredit- 
 instituten, Schecks und Kassen- 
 bestand 76.179,48 100.069,51 96.221,31 119.587,73 
E. Rechnungsabgrenzungsposten 

I. Abgegrenzte Zinsen und Mieten 188.319,79  193.083,78  
II. Sonstige Rechnungsabgren- 
 zungsposten 0,00 188.319,79 0,00 193.083,78

Summe der Aktiva  18.876.909,65  18.797.837,04
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P A S S I V A  Geschäftsjahr Vorjahr
  € € € € € € 
A. Eigenkapital 
I. Gewinnrücklagen 
 1. Verlustrücklage 
  gemäß § 193 VAG  771.285,03   770.875,49 
II. Gesamtausgleichsposten 
 1. Ausgleichsposten  0,00 771.285,03   562.365,35 1.333.240,84 

    
B. Versicherungstechnische 
 Rückstellungen 
I. Deckungsrückstellung laut 
 vers.math. Gutachten zum 
 31.12.2016 
  16.850.938,00   16.082.776,19  
 zzgl. Zuweisung aus der 
 Rückstellung für  
 Beitragsrückerstattung 0,00 16.850.938,00  0,00 16.082.776,19 
II. Rückstellung für noch 
 nicht abgewickelte 
 Versicherungsfälle  13.686,43   16.865,77

III. Rückstellung für  
 erfolgsabhängige und 

erfolgsunabhängige 
 Beitragsrückerstattung  1.223.263,91 18.087.888,34  1.348.096,33 17.447.738,29 

C. Andere Rückstellungen 
I. Sonstige Rückstellungen  0,00  0,00 

D. Andere 
 Verbindlichkeiten 
I. Verbindlichkeiten aus dem 
 selbst abgeschlossenen 
 Versicherungsgeschäft 
 gegenüber 
 1. Versicherungs- 
  nehmern 8.506,24   5.994,56 

II. Sonstige Verbindlichkeiten 2.061,54 10.567,78 3.140,46 9.135,02 
 davon: 
 aus Steuern EUR 0,00 
 im Rahmen der sozialen 
 Sicherheit EUR 0,00     

E. Rechnungsab- 
 grenzungsposten   7.168,50   7.722,89

  
Summe der Passiva 18.876.909,65  18.797.837,04

Ich bestätige hiermit entsprechend § 128 Abs. 5 VAG, dass das Sicherungsvermögen  
vorschriftsmäßig angelegt und aufbewahrt ist. 

      München, 18. September 2017 Der Treuhänder 

  Roland Maurer   
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Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2016 

Gesamtes selbst abgeschlossenes Versicherungsgeschäft 
Geschäftsjahr Vorjahr

   €  € € €
   

I. Versicherungstechnische Rechnung 
 1. Verdiente Beiträge  661.820,91 683.490,06 
 2. Beiträge aus der Rückstellung für 
  Beitragsrückerstattung  0,00  0,00 
 3. Erträge aus Kapitalanlagen: 
  a) Erträge aus anderen Kapitalanlagen 365.499,65  442.198,10  
  b) Erträge aus Zuschreibungen 56.053,50  2.480,00  
  c) Gewinne aus dem Abgang von 
   Kapitalanlagen 0,00 421.553,15 14.000,00 458.678,10 
 4. Sonstige vers.-techn. Erträge  0,00  0,00 
 5. Aufwendungen für Versicherungsfälle 
  a) Zahlungen für Versicherungsfälle 729.052,75  669.031,22 
  b) Veränderung der Rückstellung für  
   noch nicht abgewickelte Versiche- 
   rungsfälle 3.179,34 732.232,09 23.041,31 692.072,53 
 6. Veränderungen der übrigen vers.-techn. 
  Rückstellungen  
  a) Deckungsrückstellung 768.161,81  0,00 
  b) sonst. vers.-techn. Rückstellungen 0,00 768.161,81 0,00 0,00 
 7. Aufwendungen für erfolgsabhängige und  
  erfolgsunabhängige Beitragsrücker- 
  stattungen  0,00  0,00 
 8. Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb 
  a) Abschlussaufwendungen 11.613,02  11.057,68  
  b) Verwaltungsaufwendungen 57.544,60 69.157,62 56.171,18 67.228,86 
 9. Aufwendungen für Kapitalanlagen 
  a) Aufwendungen für die Verwaltung von 
   Kapitalanlagen, Zinsaufwendungen und 
   sonstige Aufwendungen für die  
   Kapitalanlagen 31.066,64  30.697,85 
  b) Abschreibungen auf Kapitalanlagen 23.730,00  130.164,11 
  c) Verluste aus dem Abgang von Kapital- 
   anlagen 12.378,00  67.174,64  3.081,40  163.943,36
 10. Versicherungstechnisches Ergebnis  - 553.352,10  218.923,41 
   
II. Nichtversicherungstechnische Rechnung 
 1. Sonstige Erträge 0,00   0,00 
 2. Sonstige Aufwendungen 8.603,71  -8.603,71  12.323,85  -12.323,85
 3. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit  -561.955,81   206.599,56 
 4. Sonstige Steuern  0,00   0,00 
 5. Ausgleichsposten aus dem Vorjahr   562.365,35    355.765,79
 6. Jahresüberschuss/Überschuss  409,54   562.365,35 
 7. Einstellung in Gewinnrücklagen 
  a) in die Verlustrücklage gemäß § 193 VAG   409,54    0,00
 8. Bilanzgewinn 
  (Ausgleichsposten)  0,00   562.365,35
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         Erklärungen 

          Der Jahresabschluss und der Lagebericht wurden aufgrund der Bücher und 

sonstigen Unterlagen erstellt. Die Bilanz enthält alle Vermögensgegenstände und 

Verpflichtungen des Vereins. Das Vereinsvermögen ist satzungsgemäß angelegt. 

München, 18. September 2017 

  Der Vorstand 

  Wolfgang Grote Manfred Denk Christian Neuberger 

  Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Lagebericht geprüft und 

gebilligt. 

 München, 18. September 2017 

  Der Vorsitzende des Aufsichtsrats 

  Walter Brunner 
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Bekanntmachung

Planfeststellung nach § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz 
(AEG) für das Vorhaben Lärmsanierung München West II, 
Bahn-km 8,000 bis 9,100 der Strecke 5503 München-
Augsburg und Bahn-km 2,700 bis 3,163 der Strecke 5524 
Abzweig München Kanal in der Landeshauptstadt Mün-
chen

Die Planunterlagen vom 31.03.2017 – bestehend aus Zeich-
nungen und Erläuterungen und eventuell weiteren Unterlagen 
nach § 6 UVPG – liegen 

in der Zeit vom 22. November 2017 bis einschließlich 22. 
Dezember 2017

bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtpla-
nung und Bauordnung, Blumenstraße 28b, 80331 München, 
Auslegungsraum 071 Erdgeschoss 
(barrierefreier Eingang an der Ostseite des Gebäudes, Blumen-
straße 28a) 

während der Dienststunden 
Montag bis Donnerstag von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr, 
Freitag von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr 
zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 

1.  Zuständig für die Durchführung des Planfeststellungsver-
fahrens sowie für die Erteilung von Auskünften und die Ent-
gegennahme von Äußerungen und Fragen ist die Regierung 
von Oberbayern.

2.  Die ausgelegten Planunterlagen enthalten sämtliche Anga-
ben nach § 6 UVPG. 

3.  Jede Person, deren Belange durch das Vorhaben berührt 
werden, kann Einwendungen gegen den Plan bis spätes-
tens zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, das ist 
bis zum 05. Januar 2018, schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der

Regierung von Oberbayern
Maximilianstraße 39
80538 München
Zimmer 4126 

oder bei der

Landeshauptstadt München
Referat für Stadtplanung und Bauordnung
HA I Stadtentwicklungsplanung
Blumenstraße 31
80331 München
Zimmer 226, 228 oder 230 

erheben.
Dies gilt gleichermaßen für die Einwendungen und Stellung-
nahmen der nach landesrechtlichen Vorschriften im Rahmen 
des § 60 Bundesnaturschutzgesetz anerkannten Vereine 
sowie sonstiger Vereinigungen, soweit sich diese für den 
Umweltschutz einsetzen und nach in anderen gesetzlichen 
Vorschriften zur Einlegung von Rechtsbehelfen in Umwelt-
angelegenheiten vorgesehenen Verfahren (Umwelt-Rechts-
behelfsgesetz) anerkannt sind. 

Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und 
das Maß der Beeinträchtigung erkennen lassen. Mit Ablauf 
der Einwendungsfrist sind Einwendungen ausgeschlos-
sen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln 
beruhen. Einwendungen und Stellungnahmen der  
Vereinigungen sind nach Ablauf dieser Frist ebenfalls 
ausgeschlossen. 

Der Einwendungsausschluss beschränkt sich bei Einwen-
dungen und Stellungnahmen, die sich auf die Schutzgüter 
nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG) beziehen, auf dieses Verwaltungsver-
fahren. In Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf 
Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältig-
ter gleich lautender Texte eingereicht werden, ist ein Unter-
zeichner mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der 
übrigen Unterzeichner für das Verfahren zu bezeichnen,  
soweit er nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt ist. 
Diese Angaben müssen deutlich sichtbar auf jeder mit einer 
Unterschrift versehenen Seite enthalten sein, andernfalls 
können diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben. Ein-
wendungen per E-Mail sind nicht möglich.

4.  Rechtzeitig erhobene Einwendungen und Stellungnahmen 
werden vorbehaltlich einer noch zu treffenden Entschei-
dung nach § 18 a Nr. 5 Satz 1 AEG in einem Termin erörtert, 
den die Regierung von Oberbayern noch ortsüblich be-
kannt machen wird. Der Erörterungstermin ist nicht öffent-
lich. Diejenigen, die Einwendungen erhoben haben bzw. – 
bei gleichförmigen Einwendungen im Sinn von obiger 
Nummer 3 Satz 5 – deren Vertreter oder Bevollmächtigte 
werden von dem Erörterungstermin gesondert benachrich-
tigt. Falls mehr als 50 solche Benachrichtigungen vorzu-
nehmen sind, sollen diejenigen, die Einwendungen erhoben 
haben, von dem Erörterungstermin durch öffentliche Be-
kanntmachung benachrichtigt werden. Die Vertretung 
durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmäch-
tigung ist durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, 
die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben ist.  
Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin 
kann auch ohne ihn verhandelt werden. Das Anhörungs-
verfahren ist mit Abschluss des Erörterungstermins been-
det.

5.  Durch Einsichtnahme in den Plan, Erhebung von Einwen-
dungen, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbe-
stellung entstehende Aufwendungen werden nicht erstattet.

6.  Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der 
Planfeststellung zumindest dem Grunde nach zu entschei-
den ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in 
einem gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt.

7.  Über die Einwendungen wird nach Abschluss des Anhö-
rungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehörde ent-
schieden. Die Zustellung der Entscheidung (Planfeststel-
lungsbeschluss) kann durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzuneh-
men sind.

8.  Es besteht in diesem Verfahren keine Pflicht zur Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung. Die vorstehen-
den Hinweise gelten für die Anhörung der Öffentlichkeit zu 
den Umweltauswirkungen des Bauvorhabens nach § 9  
Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung entsprechend.

9.  Vom Beginn der Auslegung der Pläne im Planfeststellungs-
verfahren an, tritt gemäß § 19 AEG die Veränderungssperre 
auf den vom Plan in Anspruch genommenen Grundstücken 
ein.

10.   Diese Bekanntmachung wird gemäß Art. 27a BayVwVfG 
zusätzlich auf der Internetseite der Landeshauptstadt 
München bereitgestellt und ist über den folgenden Link 
erreichbar: www.muenchen.de/auslegung 

München, 10. November 2017 Referat für Stadtplanung und 
  Bauordnung
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Bekanntmachung
der 1. Nachtragshaushaltssatzung  
der Landeshauptstadt München 
für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des Art. 68 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 63 ff.  
der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO), hat die 
Landes hauptstadt München am 18. Oktober 2017 folgende  
1. Nachtragshaus haltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 er-
lassen, die hiermit gemäß Art. 65 Abs. 3 GO bekannt gemacht 
wird:

I.

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2017 wird hiermit festge setzt; dadurch wer den

erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans 
einschließlich des Nachtrags

gegenüber bisher auf nun mehr verändert

€ € € €

1.  im Ergebnishaushalt 

der Gesamtbetrag  
der Erträge

296.172.700 000 6.759.566.400      7.055.739.100

der Gesamtbetrag  
der Aufwendungen

35.051.500 000 6.964.541.300       6.999.592.800

und der Saldo 
(Jahresergebnis)

261.121.200 000 - 204.974.900    56.146.300

2.   im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwal-
tungstätigkeit mit dem 
Gesamt betrag der Einzah-
lungen von

205.583.200 000 6.677.129.200      6.882.712.400

dem Gesamtbetrag der 
Auszahlungen von

114.611.900 000 6.300.911.300      6.415.523.200

und einem Saldo von 90.971.300 000 376.217.900      467.189.200

b) aus Investitionstätigkeit 
mit dem Gesamtbetrag  
der Einzahlungen von

000 43.732.800 598.185.200     554.452.400

dem Gesamtbetrag der 
Auszahlungen von

000 140.297.200 1.210.505.300    1.070.208.100

und einem Saldo von 96.564.400 000 - 612.320.100 - 515.755.700

c) aus Finanzierungstätig-
keit mit dem Gesamtbetrag 
der Einzahlungen von

000 42.100.000 42.100.000   0

dem Gesamtbetrag der 
Auszahlungen von

000 000 42.133.800     42.133.800

und einem Saldo von 000 42.100.000 - 33.800 - 42.133.800

d) und dem Saldo des  
Finanzhaushalts von

145.435.700 000 - 236.136.000 - 90.700.300

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen 
und Investitionsförde rungs maß nahmen wird von 42.100.000 € 
um 42.100.000 € vermindert und damit auf 0 € neu festge-
setzt.
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§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für Gemeindesteuern, die in der 
Haushaltssatzung festgesetzt wurden, werden nicht geändert.

§ 5

(1)  Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Auszahlungen nach dem Haus haltsplan 
wird nicht geändert.

(2)  Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben des Eigen betriebs „Stadtgüter 
München“ wird nicht geändert.

(3)  Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben des Eigen betriebs „Markthallen 
München“ wird nicht geändert.

(4)  Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben des Eigen betriebs „Münchner 
Stadtentwässerung" wird nicht geändert.

(5)  Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben des Eigen betriebs „Abfallwirt-
schaftsbetrieb München" wird nicht geändert.

(6a)  Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben des Eigen betriebs „Münchner 
Kammerspiele" für das Geschäftsjahr 01. September 
2016 bis 31. August 2017 wird nicht geändert.

(6b)  Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben des Eigen betriebs „Münchner 
Kammerspiele" für das Geschäftsjahr 01. September 
2017 bis 31. August 2018 wird von 0 € um 16.000.000 € 
erhöht und damit auf 16.000.000 € neu festgesetzt.

(7)  Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben des Eigen betriebs „Dienstleister 
für Informations- und Telekommunikationstechnik der 
Stadt München (it@M)" wird von 29.400.000 € um 
2.600.000 € erhöht und damit auf 32.000.000 € neu fest-
gesetzt.

§ 6

Das Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebs „Münchner Kammer-
spiele“ beginnt – abweichend vom Haushaltsjahr der Landes-
hauptstadt München – am 01. September und endet am  
31. August des Folgejahres.
Die Festsetzungen für das Geschäftsjahr 01. September 2016 
bis 31. August 2017 erfolgten bereits im Rahmen der 1. Nach-
tragshaushaltssatzung 2016 und gelten bezogen auf das Wirt-
schaftsjahr 2016/2017 entsprechend weiter.

§ 7

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 
2017 in Kraft.

II.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 ist hinsichtlich des 
Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen nach § 2 Abs. 7 und 
des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen nach 
§ 3 Abs. 1 mit Schreiben der Regierung von Oberbayern vom 
8. November 2017 (Nr. 12.2-1512 LHM NHPL 01.17) rechts-
aufsichtlich genehmigt worden. Sonstige Genehmigungen 
waren nicht erforderlich.

(2)  Kredite zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Wirt-
schaftsplan des Eigenbetriebs „Stadtgüter Mün chen“ 
sind nicht vorgesehen.

(3)  Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von  
Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs 
„Markthallen Mün chen“ wird nicht geändert.

(4)  Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von  
Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs 
„Münchner Stadtentwässerung“ wird nicht geändert.

(5)  Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von  
Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs 
„Abfallwirtschaftsbetrieb München“ wird nicht geändert.

(6a)  Kredite zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Wirt-
schaftsplan des Eigenbetriebs „Münchner Kammerspiele“ 
für das Geschäftsjahr 01. September 2016 bis 31. August 
2017 sind nicht vorgesehen.

(6b)  Kredite zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Wirt-
schaftsplan des Eigenbetriebs „Münchner Kammerspie-
le“ für das Geschäftsjahr 01. September 2017 bis 31. Au-
gust 2018 sind nicht vorgesehen.

(7)  Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Aus-
gaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs 
„Dienstleister für Informations- und Telekommunikations-
technik der Stadt München (it@M)“ wird von 46.473.726 € 
um 10.018.287 € vermindert und damit auf 36.455.439 € 
neu festgesetzt.

§ 3

(1)  Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur 
Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investi-
tionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird von 
762.380.500 € um 215.107.000 € erhöht und damit auf 
977.487.500 € neu fest gesetzt.

(2)  Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im 
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Stadtgüter München“ 
wird nicht geändert.

(3)  Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des 
Eigenbetriebs „Markthallen München“ werden nicht fest-
gesetzt.

(4)  Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen  
im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Münchner Stadt-
entwässerung“ wird nicht geändert.

(5)  Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen  
im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abfallwirtschafts-
betrieb München“ wird nicht geändert.

(6a)  Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des  
Eigenbetriebs „Münchner Kammerspiele“ für das Ge-
schäftsjahr 01. September 2016 bis 31. August 2017 wer-
den nicht festgesetzt.

(6b)  Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan  
des Eigenbetriebs „Münchner Kammerspiele“ für das 
Geschäftsjahr 01. September 2017 bis 31. August 2018 
werden nicht festgesetzt.

(7)  Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des 
Eigenbetriebs „Dienstleister für Informations- und Tele-
kommunikationstechnik der Stadt München (it@M)“ wer-
den nicht festgesetzt.
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III.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2017 der Landeshauptstadt 
München liegt in der Zeit vom 21. November 2017 mit 29. No-
vember 2017 montags bis donners tags jeweils von 9.30 Uhr 
bis 15.00 Uhr und freitags von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr, im Rat-
haus, Marienplatz, Zimmer Nr. 492 / IV. Stock (Stadtkämme-
rei), öffentlich auf.

München, 17. November 2017 Landeshauptstadt München
  Dieter Reiter
  Oberbürgermeister

Bekanntmachung des Termins für die Sitzung des Wahl-
ausschusses am 12.01.2018 zur Feststellung des Ergeb-
nisses der Wahl der 11. Münchner Seniorenvertretung

Die Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des  
Ergebnisses der Wahl der 11. Seniorenvertretung der Landes-
hauptstadt München findet am 

Freitag, den 12.01.2018, 10.00 Uhr, im Raum 1100 des Sozial-
referates der Landeshauptstadt München, Orleansplatz 11, 
81667 München, statt.

Die Sitzung ist öffentlich.

München, 20. November 2017 Landeshauptstadt München
  Sozialreferat
  Dorothee Schiwy
  Wahlleiterin

Natura 2000 – Gebiet „Heideflächen und Lohwälder  
nördlich von München“ (7735-371) 
Termin zur Öffentliche Einsichtnahme  
des fertiggestellten Managementplans

NATURA 2000 ist ein europaweites Biotopverbundnetz für ge-
fährdete Arten und Lebensräume (Fauna-Flora-Habitat-Richt-
linie) und Vögel (Vogelschutzrichtlinie), für das der Freistaat 
Bayern besondere Verantwortung übernommen hat. Das Ziel 
von NATURA 2000 ist der Erhalt unseres heimischen Naturer-
bes. Viele Landwirte und Waldbesitzer haben oft über Gene-
rationen hinweg diese Lebensräume erst durch ihre nachhalti-
ge und verantwortungsbewusste Bewirtschaftung geschaffen 
und erhalten.

Im Managementplan werden Maßnahmen formuliert, die den 
günstigen Zustand der Arten und Lebensräume im Natura 
2000-Gebiet gewährleisten sollen. Für private Grundeigentü-
mer begründet der Managementplan keine Verpflichtung. Es 
gilt allein das sog. Verschlechterungsverbot, d.h. der gegen-
wärtige Zustand der europäisch wertvollen Arten und Lebens-
räume ist zu erhalten und darf sich nicht verschlechtern. Die 
bisherige ordnungsgemäße landwirtschaftliche, forstwirt-
schaftliche oder fischereiliche Nutzung ist deshalb weiterhin 

möglich. Lebensräume von geringerem naturschutzfachli-
chem Wert, wie hochproduktive Äcker, artenarmes Grünland 
oder Fichtenkulturen bleiben von der Managementplanung 
unberührt.

Die Regierung von Oberbayern als federführende Behörde, 
die unteren Naturschutzbehörden der Landeshauptstadt 
München, der Landkreise Freising und München sowie die 
Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Erding und 
Ebersberg hatten im Januar 2017 auf zwei Veranstaltungen 
(„Runde Tische“) im Gebiet über die geplanten Maßnahmen 
informiert und zur Mitwirkung an der Erstellung des Manage-
mentplans eingeladen. Daraufhin sind zahlreiche Stellungnah-
men und Anmerkungen bei der Regierung von Oberbayern 
eingegangen. Diese wurden auf Ihre Relevanz für den Manage-
mentplan geprüft und ggf. eingearbeitet. Das Ergebnis liegt 
nun für jeweils 4 Wochen zur abschließenden Einsichtnahme 
in der Landeshauptstadt München und den Gemeinden Neu-
fahrn, Eching, Garching und Oberschleißheim aus. Die Regie-
rung von Oberbayern bedankt sich auf diesem Weg nochmals 
ausdrücklich für die engagierte Mitwirkung.

In der Landeshauptstadt München kann der fertiggestellte 
Managementplan vom 27.11.2017 bis 27.12.2017 im Referat 
für Stadtplanung und Bauordnung, Blumenstraße 28 b, Raum 
279, Montag mit Freitag von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr einge-
sehen werden.

München, 7. November 2017 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung

Bekanntmachung

der Ergebnisse des Bürgerentscheides vom 05.11.2017
„Raus aus der Steinkohle!“
in der Landeshauptstadt München 

Der Abstimmungsausschuss hat in seiner Sitzung am 
09.11.2017 folgendes Abstimmungsergebnis festgestellt:

1. Zahl der Stimmberechtigten 1.108.618
2. Zahl der Abstimmenden 197.120

3. Zahl der insgesamt abgegebenen

gültigen Ja-Stimmen 118.731
gültigen Nein-Stimmen 78.000
ungültigen Stimmen 389

Die bei dem Bürgerentscheid „Raus aus der Steinkohle!“ ge-
stellte Frage wurde mit der Mehrheit der abgegebenen gülti-
gen Stimmen mit „Ja“ beantwortet. Die erforderliche Mehrheit 
von mindestens 10 % der Stimmberechtigten (= 110.862) wurde 
erreicht.

München, 20. November 2017 Landeshauptstadt München
  Kreisverwaltungsreferat
  gez.
  Dr. Böhle
  Abstimmungsleiter
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Straßenbenennung im 3. Stadtbezirk Maxvorstadt
Beschluss vom:  26.10.2017
© Kommunalreferat-GeodatenService
Max-Mannheimer-Platz

EDV-Schreibweise:  MAX-MANNHEIMER-PL.

Straßenschlüsselnummer: 06724

Namenserläuterung:
geb. am 06.02.1920 in Neutitschein, dem heutigen Nový Jičín 
in Tschechien, gest. 23.09.2016 in München, Überlebender 
des Holocaust, bedeutender Zeitzeuge. Max Mannheimer 
stammte aus einer deutsch-jüdischen Kaufmannsfamilie und 
übte selbst den Beruf des Kaufmanns aus.
Nach der Angliederung des Sudetenlandes an das Deutsche 
Reich, mit dem Münchner Abkommen 1938, litt die Familie zu-
nehmend unter den Auswirkungen des Nationalsozialismus. 
1939 ging die Familie nach Ungarn und wurde dort im Januar 
1943 verhaftet, in das Konzentrationslager Theresienstadt und 
wenig später nach Auschwitz-Birkenau deportiert.
Eltern und Geschwister wurden ermordet, die Brüder Edgar 
und Max Mannheimer überlebten in den Jahren bis 1945 
schwere Zwangsarbeit in verschiedenen Konzentrationslagern, 
zuletzt in den Außenlagern Karlsfeld und Mühldorf. Nach dem 
Krieg zog Mannheimer nach München, wo er bis zu seinem 
Ruhestand als Kaufmann arbeitete. 1964 hat er seine Lebens-
geschichte niedergeschrieben, welche in der ersten Ausgabe 
der „Dachauer Hefte“ 1985 veröffentlicht wurde. Mannheimer 
hielt Vorträge über seine Erfahrungen und war ein bedeuten-
der Mahner gegen Rechtsextremismus. Als wichtiger Zeitzeu-
ge, der sich bis zu seinem Tod gegen das Vergessen engagier-
te, erhielt er zahlreiche internationale Auszeichnungen. Unter 
dem Künstlernamen „ben jakov“ erlangte der Maler Max 
Mannheimer Anerkennung im Inland und Ausland.

Verlauf:
Platz nördlich der Brienner Straße, zwischen Karolinenplatz 
und Arcisstraße.

©Kommunalreferat-GeodatenService

Diese Verfügung, einschließlich der Begründung und Rechts-
behelfsbelehrung kann bei der Landeshauptstadt München, 
Kommunalreferat-GeodatenService, Blumenstraße 28 b, Zim-
mer 517 (5. Stock) während der üblichen Dienstzeiten bis ein-
schließlich  20.12.2017 eingesehen werden. 

München, 7. November 2017 Kommunalreferat
  GeodatenService

Aufgebot verlorengegangener Sparkassenbücher

Die nachstehend aufgeführten Sparkassenbücher der Stadt-
sparkasse München wurden als verlorengegangen gemeldet 
und deshalb das Aufgebotsverfahren beantragt:

ausgestellt von der  Sparkassen- auf den Namen   
Stadtsparkasse buch des
München Nr. Einlegers

BCSM 1991629 Rudolf Pecher NL
BCSM 3001402779  Anestis Mavrakis und  

Aikaterini
FL 2 20028007  Ingeborg und Arno Krippner 

NL
FL 16 108326430 Elke Petersen NL
FL 18 58408212 David Riedmiller 
FL 25 25043241 Ana Raspasovic
FL 27 11046083 Sieglinde Rauch NL
FL 27 11055001 Sieglinde Rauch NL
FL 45 45013893 Dietlinde Jirka
FL 60 3001681935 Anees-Ur Rehman
FL 60 17046772 Margit Geisler
FL 62 3002450124  Streifeneder Hermann/ 

Andrea
FL 67 13056106 Charlotte Lechner NL
FL 67 13529599 Charlotte Lechner NL
FL 78 3000120299 Maria Schottenhaml NL
FL 78 78031929 Maria Schottenhaml NL
FL 93 93006021 Monika Ettl
FB-111 903483295 David Guoqiang Song
FB-111 907032320  WEG Elektrastr.7a,B/9a,B,C
FB-111 907381420  WEG „Habsburger Platz 4“
FB-111 907474209 WEG Schinkelstr. 14 – 24
FB-111 3001755473 WEG 3052 Tettnanger Str. 4
FB-111 907474563 WEG Elektrastr. 7ab 9abc
FB-111 907359491 WEG Osterwaldstr. 65 – 69
FB-111 907387310 WEG Liebigstr. 18 – 20
FB-111 907511034  WEG Johann-Fichte-Str  

15 – 21
FB-111 907474217 WEG Ungererstr.118
FB-111 907474340 WEG Mainaustr. 53
DSGF 29022571 Manfred Roos
DSGF 56092190 Magdalena Kammermeier
DSGF 3001027519 Gerhild Hesse

Es wurde am 08.11.2017 verfügt, das Aufgebotsverfahren ge-
mäß Art. 33 ff AGBGB durchzuführen. Die Inhaber der vorste-
hend aufgeführten Sparkassenbücher werden hiermit aufge-
fordert, ihre Rechte unter Vorlage der Urkunden ab 08.11.2017 
binnen drei Monaten, d.h. bis  spätestens  08.02.2018 bei der  
Stadtsparkasse  München, Ungererstraße 75, 80805 München, 
anzumelden. Urkunden, für welche Rechte innerhalb der ge-
setzten Frist nicht geltend gemacht werden, werden nach Ab-
lauf dieser Frist für kraftlos erklärt.

Am 08.11.2017 
Stadtsparkasse München
Direktion Prozesse und IT

Amtsblatt_32.indd   480 16.11.17   15:12



Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 32/2017

481

Kraftloserklärung verlorengegangener Sparkassenbücher

Die nachstehend aufgeführten, am 08.08.2017 als verloren 
aufgebotenen Sparkassenbücher, wurden mit Verfügung vom 
08.11.2017 für kraftlos erklärt, nachdem auf das erlassene 
Aufgebot innerhalb der dreimonatigen Einspruchsfrist Rechte 
Dritter nicht geltend gemacht wurden:

ausgestellt von der  Sparkassen- auf den Namen   
Stadtsparkasse buch des
München Nr. Einlegers

DSGF 10556355 Andrea van Overloop
BCSM 91308155 Mathilde Beck NL
BC4 88062971 Giovanni Dinatale
FL 16 38300687 Gerhard Große
FL19 3001687858 Eduard Nußbaumer 

NL
FL 21 92048834 Fritz Ertle -Nachlass 

und Gertrud Ertle
BC 28 32053951 Johann Stadler
FL 42 3001969256 Walter Hipp
FL 45 45020302 Eva Roquette
FL 56 101063535 Patrycja Boruch
FL 71 3000774665 Hans-Günter 

Schmidt
FL 82 903074573 Sandra Kurzlechner
BC 87 1134311 Sylwia Smolinska-

Strollo

München, den 08.11.2017 Stadtsparkasse München
  Direktion Prozesse und IT

Nichtamtlicher Teil

Buchbesprechungen

Kommunales Personal- und Organisationsmanagement. 
Hrsg. v. Thomas Böhle. – München: Beck, 2017. LVI,  
1624 S. ISBN 978-3-406-68460-9; € 149.– 

Auch Kommunen stehen einem Bewerbermarkt gegenüber,  
in dem interessante Bewerberinnen und Bewerber ihren zu-
künftigen Arbeitgeber kritisch und anspruchsvoll wählen. Das 
Arbeitgeberimage des öffentlichen Diensts ist nicht immer 
das attraktivste.
Das neue Praxis-Handbuch zeigt, wie eine zukunftsorientierte 
Personalwirtschaft in kommunalen Gebietskörperschaften, 
Unternehmen und Betrieben gestaltet sein kann, um eine er-
folgreiche Personalgewinnung und Personalbindung zu be-
treiben und mit welchen Alleinstellungsmerkmalen die Kom-
mune als interessanter Arbeitgeber qualifizierten Nachwuchs 
gewinnen kann.
Das interdisziplinäre Team beleuchtet alle Aspekte des Perso-
nalmanagements von A wie Ausbildung bis zu Z wie Zusatz-
versorgung.
Die Kapitel des Werkes informieren über Personalgewinnung, 
Personalentwicklung; interne Kommunikation/Mitarbeiterbe-
fragungen; Organisationsmanagement; Arbeitsbedingungen; 
Erhaltung/Förderung der Leistungsfähigkeit; Dienstaufsicht/
Disziplinarrecht; Haftung; Beendigung des Arbeits-/Dienstver-
hältnisses; Renteneintritt/Ruhestand.
Zahlreiche Arbeitshilfen und Checklisten unterstützen bei der 
Umsetzung.  

Handbuch Vergaberecht. Gesamtdarstellung und Kom-
mentierung zu Vergaben nach GWB, VgV, SektVO, VSVgV, 
KonzVgV, VOB/A, UVgO, VOL/A, VO (EG)1370, SGB V, 
AEUV. Hrsg. v. Marc Gabriel, Wolfram Krohn und Andreas 
Neun. – 2. Aufl. – München: Beck, 2017. CXV, 2037 S.  
ISBN 978-3-406-69502-5; € 229.– 

Das Handbuch bietet eine Gesamtdarstellung des deutschen 
Vergaberechts einschließlich aller praktischen bedeutsamen 
Nebengebiete. Die Rechtsfragen bei verschiedenen Vergabe-
verfahren sind oft identisch. Das Werk orientiert sich daher 
chronologisch an den verschiedenen Phasen eines Vergabe-
verfahrens und den sich hieraus ergebenden Fragestellungen. 
Die Neuauflage wurde komplett auf die neue Rechtslage nach 
der Vergaberechtsreform 2016 umgestellt.  
Zunächst werden die Themen erläutert, die allgemein für die 
Auftragsvergaben gelten. Anschließend werden die  
sektoralen Sondervergaberegimes und Verfahren dargestellt, 
die nicht in den Anwendungsbereich des GWB-Vergaberechts 
fallen.
Das Auffinden der Erläuterungen zu bestimmten Einzelvor-
schriften wird durch ein Vorschriftenverzeichnis zu Beginn des 
Werkes erleichtert.

Praxiswissen Arbeitsrecht. Hrsg. v. Thomas Muschiol. – 
3. , aktual. Aufl. – Freiburg i. Br.: Haufe, 2017. 679 S.  
ISBN 978-3-648-09513-3; € 49,95. 
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Das Nachschlagewerk informiert sehr praxisorientiert in 5 Teilen 
mit insgesamt 49 thematischen Kapiteln über wichtige Themen 
des Arbeitsrechts: 
–  Rechte und Pflichten von Arbeitgebern und -nehmern
–  Vorstellungsgespräch: zulässige und unzulässige Fragen, 

Aufklärungspflichten
–  Arbeitsvertrag: befristete und unbefristete Verträge, Probe-

arbeitsverhältnis, Teilzeitbeschäftigung
–  Direktionsrecht, Arbeitnehmerhaftung, Mutterschutz, Eltern-

zeit, Arbeitszeugnis.
Das übersichtliche und gut gegliederte Inhaltsverzeichnis so-
wie ein Sachregister ermöglichen ein schnelles Auffinden der 
Informationen. In die Neuauflage wurden die Auswirkungen 
durch das Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung 
(AÜG) und die Änderungen beim Mutterschutzgesetz einge-
arbeitet. Weiterführende Literaturhinweise und die Hinweise 
auf die Rechtsprechung bieten einen guten Einstieg zu ver-
tiefenden Recherchen. 
Nach einer Registrierung mit dem Buchcode können online  
Arbeitshilfen wie Muster von Verträgen, Zeugnisse, Kündi-
gungsschreiben und Abmahnungen genutzt werden.

Sagasser, Bernd, Thomas Bula und Thomas R. Brünger: 
Umwandlungen. Verschmelzung, Spaltung, Formwechsel, 
Vermögensübertragung. Zivilrecht, Handelsrecht,  
Arbeitsrecht, Kartellrecht, Steuerrecht mit Vertrags-
mustern. – 5., neu bearb. und erw. Aufl. – München: Beck, 
2017. LI, 1827 S. ISBN 978-3-406-70693-6; € 159.–

Das Werk bietet einen Überblick über alle Arten von Umwand-
lungen: Verschmelzung, Spaltung, Formwechsel sowie Um-
wandlungsformen, die sich außerhalb des Umwandlungsge-
setzes vollziehen.
Das Werk zeigt die Verflechtungen von Umwandlungsvorgän-
gen im Zivilrecht, in der Rechnungslegung, im Arbeits- und 
Kartellrecht. Das Buch zeichnet den Ablauf von Umwandlun-
gen detailliert nach und beschreibt die steuerlichen und recht-
lichen Gestaltungsparameter. Anschauliche Beispiele und 
Musterformulare unterstützen bei der konkreten Gestaltungs-
arbeit.
In die Neuauflage wurden u.a. das Dritte Gesetz zur Änderung 
des Umwandlungsgesetzes, das Kroatienanpassungsgesetz 
sowie das Steueränderungs gesetz 2015 eingearbeitet. Darü-
ber hinaus wird die im Zuge des „Brexit“ aktuell gewordene 
Frage des grenzüberschreitenden Formwechsels bei aus der 
EU austretenden Mitgliedstaaten diskutiert.

Aktiengesetz. Kommentar. Hrsg. v. Wolfgang Hölters. –  
3. Aufl. – München: Vahlen, 2017. XLV, 2754 S.  
ISBN 978-3-8006-5231-0; € 289.–

Der Kommentar wird geprägt durch seinen großen Praxisbe-
zug, was sich auch im Autorenteam widerspiegelt. 
Die Schwerpunktsetzung entspricht den aktienrechtlichen 
Themen im praktischen Umgang mit Hauptversammlung, Auf-
sichtsrat und Vorstand. Mitbehandelt sind die Grundsätze des 
Deutschen Corporate Governance Kodex in der geänderten 
Fassung.
Einzelne aktienrechtlich relevante Vorschriften aus dem 
WpHG und dem WpÜG sowie das SpruchG werden geson-
dert erläutert.
Die Neuauflage berücksichtigt die aktuelle Rechtsprechung 
und Literatur sowie die umfangreichen Änderungen infolge 
der Aktienrechtsnovelle. Eingearbeitet ist zudem das Gesetz 

für die gleichberechtigte Teilhabe von Männern und Frauen an 
Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen 
Dienst, das eine umfassende Überarbeitung einzelner Para-
grafen der Vorschriften zu Vorstand und Aufsichtsrat erforderte.

Gesetz über Ordnungswidrigkeiten. Begründet v. Erich 
Göhler. Fortgeführt von Franz Gürtler, Helmut Seitz und 
Martin Bauer. – 17., neu bearb. Aufl. – München: Beck, 
2017. LIII, 1555 S. (Beck’sche Kurz-Kommentare; 18)   
ISBN 978-3-406-68948-2; € 79.–

Der Standardkommentar bietet eine Fülle an Informationen zu 
praxisrelevanten Fragen im Ordnungswidrigkeitenrecht. Das 
Werk wertet vollständig die neue Rechtsprechung und das 
neue Schrifttum aus. Einen Schwerpunkt setzt der Kommen-
tar in der Behandlung von Fragen im Bußgeldverfahren wegen 
straßenverkehrsrechtlicher Verstöße.
Die Neuauflage berücksichtigt u.a.: 
–  Sechs Novellierungen des OWiG, beispielsweise das 8. Ge-

setz zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen mit einer Anhebung des Höchstbetrags der 
Verbandsgeldbuße und deren Festsetzbarkeit gegen den 
Rechtsnachfolger (§ 30 OWiG) 

–  Änderungen zu den Gebühren und Auslagen gemäß § 107 
OWiG durch das 2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz 
und das Gesetz zur Strukturreform des Gebührenrechts

–  Modifikationen der §§ 120, 123 OWiG durch das Gesetz zur 
Regulierung des Prostitutionsgewerbes vom 21.10.2016

–  das Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsver-
kehrs

–  die aktuellen Entwicklungen auf dem Gebiet der internatio-
nalen Zusammenarbeit

–  im Bereich unternehmerischen Handelns die weiter an Be-
deutung gewinnenden Fragen zur Compliance.

Der umfangreiche Anhang enthält u.a. eine Zusammenstel-
lung zahlreicher Zuständigkeitsvorschriften der Länder auf 
aktuellem Stand.

Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unter-
richtswesen. (BayEUG). Bayerische Schulordnung.  
(BaySchO ). Textausgabe. – 19. Aufl. – München: Maiß, 
2017. 131 S. ISBN 978-395672-069-7; € 5.–

Schulordnung für die Realschulen in Bayern – RSO.  
Mit Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 
BayEUG und der Bayerischen Schulordnung (BaySchO) – 
29. Aufl. – München: Maiß, 2017. 189 S.  
ISBN 978-3-95672-074-1; € 7,50.

Schulordnung für die Grundschulen in Bayern (Grund-
schulordnung – GrSO). Mit Gesetz über das Erziehungs- 
und Unterrichtswesen BayEUG und der Bayerischen 
Schulordnung BaySchO. – 5. Aufl. – München: Maiß, 2017. 
151 S. ISBN 978-3-95672-070-3; € 6,30.

Schulordnung für die Gymnasien in Bayern – GSO.  
Mit Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 
BayEUG und der Bayerischen Schulordnung BaySchO. – 
37. Aufl. – München: Maiß, 2017. 266 S.  
ISBN 978-3-95672-075-8; € 7,50.

Ab dem Schuljahr 2016/17 wurden die Regelungen, die für alle 
Schularten in gleicher Weise gelten, in einer „Bayerischen 
Schulordnung (BaySchO)“ zusammengefasst. Alle Ausgaben 
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enthalten die BaySchO mit Stand 28. August 2017, jeweils auf 
farbigem Papier gedruckt. Nur schulartspezifische Vorschrif-
ten verbleiben in den speziellen Schulordnungen. 
Alle Ausgaben enthalten zudem den aktuellen Text des Baye-
rischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 
(BayEUG) in der Fassung vom 12. Juli 2017. Zum  Zeitpunkt 
der Drucklegung war u.a. die geplante Einführung des 9-jähri-
gen Gymnasiums noch nicht verabschiedet. 
Die Broschüren sind mit Anlagen ausgestattet. Sie enthalten 
u.a. die einschlägigen Stundentafeln und Zeugnisse. Stich-
wortverzeichnisse runden die Bände ab.

Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung. GmbHG. Kommentar. Begründet von Heinz  
Rowedder. Hrsg. von Christian Schmidt-Leithoff. – 6. Aufl. – 
München: Vahlen, 2017. LI, 2202 S.  
ISBN 978-3-8006-4726-2; € 269.–

Der umfassende einbändige Kommentar erläutert das GmbH-
Gesetz. Das Werk zeichnet sich durch eine kompakte Darstel-
lung aus, ohne dabei auf wissenschaftliche Vertiefung zu ver-
zichten. Neben der Kommentierung des GmbHG werden in 
Anhängen zum Steuer-, Bilanz-, Beschlussmängel-, Konzern-, 
Insolvenz- und Umwandlungsrecht wichtige Themen für die 
tägliche Praxis behandelt.
Die Neuauflage berücksichtigt das Gesetz zur Frauenquote, 
die Änderungen durch das GNotKG, die neuen §§ 86-88 
GmbHG, die durch das AbschlussprüfungsreformG eingefügt 
wurden. Berücksichtigt und umfassend ausgewertet sind ins-
besondere die Entscheidungen des BGH. Die Auflage berück-
sichtigt Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur bis 
Ende 2016.
Ein sehr differenziertes Sachverzeichnis erschließt den Kom-
mentar.

Handbuch Zuwanderungsrecht. Allgemeines Zuwande-
rungs- und Aufenthaltsrecht nach deutschem und euro-
päischem Recht. Hrsg. von Winfried Kluth, Michael Hund 
und Hans-Georg Maaßen. – 2. Aufl. – München: Beck, 
2017. XLVIII, 855 S. ISBN 978-3-406-66218-8; € 129.–

Das praxisorientierte Handbuch bietet Erläuterungen zu den 
gesetzlichen Voraussetzungen von Einreise, zum Aufenthalt, 
zur Aufenthaltsbeendigung und zum Rechtsschutz. Zudem 
werden die europarechtlichen Aspekte des Aufenthaltsrechts 
beleuchtet und die Problematik der Straftaten und Ordnungs-
widrigkeiten nach dem Aufenthaltsgesetz dargestellt.
In die Neuauflage sind die Auswirkungen der jüngsten Geset-
zesänderungen im Zuwanderungsrecht wie die Änderungen 
zu §§ 96 und 97 AufenthG (Einschleusen) vom 13. April 2017, 
zur Unterrichtung der Ausländerbehörde vom 22. Dezember 
2016 und zu Ausweisungsinteresse und Abschiebungsverbot 
vom 4. November 2016 ebenso eingearbeitet wie die Ände-
rungen durch das Integrationsgesetz vom 31. Juli 2016 und 
durch die Asylpakete I und II (Oktober 2015/März 2016).

Limper, Josef: Entertainmentrecht. Das Recht der  
Unterhaltungsindustrie unter Berücksichtigung der  
Medienkonvergenz. – München: Beck, 2017. XX, 290 S.  
ISBN 978-3-406-70112-2; € 59.–

Die Neuerscheinung richtet sich an Praktiker des branchen-
übergreifenden Urheber- und Medienrechts. Die Digitalisie-
rung hat zu einer vollständig neuen massenhaften medialen 
Orientierung und Versorgung geführt. Es überschneiden sich 
tradierte und digitale Branchen bezüglich Vermarktung und 
Verwertung von Inhalten, die in mehreren Medien crossmedial 
genutzt werden.
Das Werk informiert über Begriffe und Wertschöpfung in der 
Unterhaltungsindustrie. Erörtert werden zum einen die traditio-
nellen Branchen und deren Vermarktung, Rechts- und Ver-
tragsbeziehungen. Zum anderen wird die neue Entertainment-
Situation mit sich überschneidenden Wertschöpfungen einer 
integrativen Unterhaltungsbranche mit rechtlichen und ver-
traglichen Auswirkungen dargestellt.

Grobshäuser, Uwe, Walter Maier und Dieter Kies: Besteu-
erung der Gesellschaften. – 5., überarb. und aktualisierte 
Aufl. – Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 2017. XXXII, 830 S. 
(Finanz und Steuern; 7) ISBN 978-3-7910-3899-5; € 59,95. 

Das Lehrbuch erläutert systematisch das Steuerrecht von 
Personen- und Kapitalgesellschaften auf dem Rechtsstand 
von 1. Juli 2017. Es bietet zudem einen Überblick über das 
Gesellschafts- und Bilanzrecht der behandelten Rechtsfor-
men. Ausführlich werden auch die Mischformen (GmbH & Co. 
KG und Betriebsaufspaltung) dargestellt. Neben den Fragen 
des Körperschaftsteuerrechts werden die Querverbindungen 
zur Besteuerung des Gesellschafters behandelt. Zudem wird 
auf die vielfältigen Haftungsfragen bei Gesellschaften einge-
gangen. Ein neues Kapitel befasst sich mit Verträgen zwischen 
Gesellschaftern und ihrer Kapitalgesellschaft.
Zahlreiche Beispiele und Übungsfälle verdeutlichen die 
Rechtsmaterie und unterstützen sowohl Studierende wie 
Praktiker. Das detaillierte Inhaltsverzeichnis und das Sachre-
gister ermöglichen schnelle Einstiege bei gezielten Recher-
chen.
Die Neuauflage berücksichtigt die aktuelle Gesetzgebung, 
Verwaltungserlasse und Rechtsprechung.

Praxis des Wohnungseigentums. Bärmann/Seuß.  
Hrsg. von Michael Drasdo. – 7., überarb. und  
erweiterte Aufl. – München: Beck, 2017. XLVII, 1683 S.  
ISBN 978-3-406-70561-8; € 179.-

Das eingeführte Handbuch informiert über alle wichtigen The-
men im Wohnungseigentumsrecht, von Begründung, Erwerb 
und Veräußerung von Wohnungseigentum über Vermietung, 
Verwaltung, Versicherung, Steuerrecht bis zu Dauerwohnrecht 
und Dauernutzungsrecht.
Die Neuauflage wurde umfassend überarbeitet. Die einzelnen 
Ausführungen sind vertieft und vermehrt mit weiterführenden 
Hinweisen zu Rechtsprechung und Literatur in den Fußnoten 
versehen. 
Neue Kapitel wurden in das Handbuch aufgenommen zu öf-
fentlichen Abgaben (Erschließungsbeiträge, Kommunalabga-
ben, u.a.); zum Baurecht (öffentliches und privates, Denkmal-
schutz und Urheberrecht des Architekten); zum Arbeitsrecht 
und Sozialrecht sowie zu besonderen Vorschriften aus dem 
öffentlichen Recht (Trinkwasserverordnung, Heizkostenverord-
nung, Energieeinsparungsgesetz, Energieeinsparverordnung, 
Wärmelieferverordnung und sonstige Sicherheitsverordnun-
gen).
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Inhalte. Neu aufgenommen wurde das Stichwort Arbeitnehmer-
überlassung.
Die jüngsten Änderungen wie auch die aktuelle Rechtsprechung 
einschließlich der Entscheidungen des EuGH sind ebenso ein-
gearbeitet wie die Änderungen der Tarifrunde 2017 der Länder. 
Die klare Gliederung der umfangreichen Stichwortartikel, die 
optische Hervorhebung wichtiger Aspekte in Merksätzen, die 
anschaulichen Erklärungen und praxisnahen Beispiele, Check-
listen und Formulierungsvorschläge unterstützen die Praktiker 
in ihrer Arbeit. Die Musterverträge sind online abrufbar und 
können in die eigene Textverarbeitung übernommen werden. 
Für vertiefende Recherchen wird gezielt auf Fundstellen in 
den Tarifrechtskommentaren Breier/Dassau und Sponer/Stein-
herr verwiesen.

Riechert, Christian und Lutz Nimmerjahn: Mindestlohn-
gesetz. Kommentar. – 2. Aufl. – München: Beck, 2017.  
XXVIII, 498 S. (Beck’sche Kommentare zum Arbeitsrecht; 
31) ISBN 978-3-406-69460-8; € 75.–

Der Kommentar erläutert das Mindestlohngesetz mit Blick auf 
die betriebliche Praxis. Die Einhaltung des Mindestlohns wird 
durch die Zollbehörden kontrolliert, deren Praxis wird einge-
hend berücksichtigt.
In der Neuauflage ist die neueste Rechtslage ausgewertet,  
insbesondere die richtungweisenden BAG-Entscheidungen 
zum Mindestlohn. Der Kommentar gibt aber auch Antworten 
auf zahlreiche höchstrichterlich noch nicht entschiedenen  
Detailfragen, etwa zur Entlohnung von Praktika, zur General-
unternehmerhaftung oder zur international zwingenden Wir-
kung von Mindestlöhnen.
Die Autoren des Kommentars haben das Gesetz in dem für 
das kollektive Arbeitsrecht zuständigen Referat des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales maßgeblich mitgestaltet 
und erläutern das Gesetz profund. 

Münchener Kommentar zum Aktiengesetz. Hrsg. von 
Wulf Goette und Mathias Habersack. Für die Hinweise zur 
Rechtslage in Österreich unter Mitwirkung von Susanne 
Kalss. – 4. Aufl. – München: Beck.
Bd. 6: §§ 329 - 410 AktG. WpÜG. Österreichisches Über-
nahmerecht. Bearb. von Barbara Grunewald ... – 2017. 
LXIV, 1187 S. ISBN 978-3-406-63826-8; € 279.- 

Der Großkommentar für Praxis und Wissenschaft umfasst sie-
ben Bände. Namhafte Autoren zeichnen jeweils für einzelne 
Abschnitte. Im Anschluss an die Kommentierung des deut-
schen Rechts ist jeweils eine kurze Darstellung der Rechtslage 
in Österreich angefügt.
Der Band 6 enthält die Kommentierung zu den Sondervor-
schriften des AktG. Zudem sind die Straf- und Bußgeldvor-
schriften (§§ 399 ff. AktG) kommentiert. Außerdem umfasst 
Band 6 die Erläuterung zum WpÜG.
Die Neuauflage berücksichtigt u.a. das Gesetz zur Stärkung 
des Anlegerschutzes und Verbesserung der Funktionsfähig-
keit des Kapitalmarkts, das Gesetz zur Stärkung der deut-
schen Finanzaufsicht, das Kleinanlegerschutzgesetz, die Akti-
enrechtsnovelle 2016, das Abschlussprüfungsreformgesetz, 
das zweite Finanzmarktnovellierungsgesetz.
Die umfangreiche Rechtsprechung und die zahlreichen Litera-
turhinweise sind auf aktuellem Stand.

Lexikon Arbeitsrecht im öffentlichen Dienst 2017.  
Mit Tarifeinigung der Länder 2017. Hrsg. von Jan Ruge ... 
– 10. Aufl. – Heidelberg: Rehm, 2017. VIII, 596 S.  
ISBN 978-3-8073-2593-4; € 49,99.

Das Lexikon „Arbeitsrecht im öffentlichen Dienst“ ist auf  
die Bedürfnisse des öffentlichen Dienstes zugeschnitten. Der 
Band bereitet die Informationen gut verständlich auf. Die  
alphabetische Anordnung erleichtert den Zugriff auf spezielle 
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